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Ab wann muss eine neue Baumaschine mit einem Partikelfilter ausgerüstet sein? Als neu 
gelten Baumaschinen, welche nach dem Inkrafttreten der Baustellen-Emissionsbegrenzungs-
Verordnung (BEV) in verkehr gesetzt wurden (ab 22. Sept. 2006). Somit gilt für alle 
Baumaschinen; 

ab 37 kW mit Baujahr ab Oktober 2006 und jünger und ab dem 1. Januar 2015 zusätzlich für 
die Leistungsklasse ab 18 kW eine Partikelfilterpflicht. 

Welche Nachrüstfristen gelten? Gibt es Unterschiede zur Schweiz? 

Bereits in Betrieb stehende Baumaschinen mit mehr als 37 kW Leistung müssen gemäss der 
Folgenden Tabelle nachgerüstet werden. 

Maschinenklasse, Baujahr1 Frist BEV Vergleich CH 

mehr als 130 kW, alle Baujahre 1. April 2009 ab Bj. 2009, 1.1.2010 
ab Bj. 2000 bis 2008, 1.5.10 
vor Bj. 2000, 1.5.2015 

mehr als 75 kW -130 kW, alle Baujahre 1. April 2011 ab Bj. 2009, 1.1.2010 
ab Bj. 2000 bis 2008, 1.5.10 
vor Bj. 2000, 1.5.2015 

mehr als 37 kW � 75 kW, Baujahr 2000 und jünger 1. April 2012 ab Bj. 2009, 1.1.2010 
ab Bj. 2000 bis 2008, 1.5.10 

mehr als 37 kW � 75 kW, Baujahr 1999 und älter 1. April 2015 vor Bj. 2000, 1.5.2015 

mehr als 18 kW � 37 kW: Partikelfilterpflicht ab Baujahr 2015  1. Januar 2010 

1 in der BEV gilt als Stichdatum die erstmalige Inbetriebnahme der Baumaschine, d.h. bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung (22. Sept. 2006). 
 
Jeder Betreiber von Baumaschinen ist für die Einhaltung der Nachrüstungsfristen 
verantwortlich. Das Amt für Umwelt führt stichprobenweise Kontrollen durch. Verstösse 
gegen die Partikelfilterpflicht müssen gemäss Art. 89 des Umweltschutzgesetzes, LGBl. 
2008 Nr. 199, mit Busse geahndet werden. 
 
Brauchen Traktoren Partikelfilter?   
Ja, solche mit einer Leistung von mehr als 75 kW ab Baujahr 2007, die auf Baustellen oder 
baustellenähnlichen Betrieben eingesetzt werden. 
 
Zur Erfüllung der Partikelfilterpflicht nach Art. 3 Abs. 2 sind aus-schliesslich Partikelfilter der 
Partikelfilterliste sowie Motoren mit integriertem Partikelfilter der Motoren-Typenliste des 
Bundesamtes für Umwelt (BAFU) zulässig. www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste 
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